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Beschlussempfehlung und Bericht

 

des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (13. Ausschuss)

a) zu dem Antrag der Abgeordneten Christel Humme, Dr. Hans-Peter Bartels, 
Anni Brandt-Elsweier, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD 
sowie der Abgeordneten Marieluise Beck (Bremen), Ekin Deligöz, Kristin 
Heyne und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 14/1195 – 

Neue Initiativen zur Frauenbeschäftigung

b) zu dem Antrag der Abgeordneten Petra Bläss, Maritta Böttcher, 
Dr. Ruth Fuchs, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der PDS 
– Drucksache 14/1529 –

Gleichstellung von Frauen und Männern im Erwerbsleben

c) zu dem Antrag der Abgeordneten Maria Eichhorn, Hannelore Rönsch 
(Wiesbaden), Wolfgang Dehnel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der CDU/CSU 
– Drucksache 14/1549 –

Bekämpfung der Frauenarbeitslosigkeit in Deutschland

d) zu der Unterrichtung durch das Europäische Parlament 
– Drucksache 14/155 (neu) lfd. Nr. 1.1 –

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den besonderen Auswirkun-
gen der Frauenarbeitslosigkeit (EuB-EP 429)
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A. Problem

 

a) Ausgehend von dem Bericht und der zugehörigen Entschließung des Europä-
ischen Parlaments zu den besonderen Auswirkungen der Frauenarbeitslosig-
keit in Europa (EuP-EP 429) weisen die Antragsteller darauf hin, dass die
Frauenarbeitslosigkeit in der EU wie auch in der Bundesrepublik Deutschland
höher liegt als die entsprechende Quote der Männer. Der Bericht kritisiere zu
Recht Versäumnisse der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Beschlüsse
des Essener Gipfeltreffens, wo verabredet wurde, dass geeignete Maßnahmen
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von besonders betroffenen Gruppen zu
ergreifen seien, wozu auch die Frauen gehörten. Die Bundesregierung, deren
Programm „Frau und Beruf“ begrüßt wird, soll aufgefordert werden, bei des-
sen Umsetzung verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, so z. B. die Be-
handlung der Gleichstellung als Querschnittsaufgabe und Berücksichtigung
der Ziele der Gleichstellung in allen Politikfeldern und die Verbesserung der
gesetzlichen Regelungen zur Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben.
Verlangt wird auch die verstärkte Berücksichtigung von Mädchen im Rahmen
der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und die Förderung der partner-
schaftlichen Teilhabe von Männern an Erziehungs- und Familienarbeit.

b) Trotz einiger Erfolge sei die Gleichstellung von Frauen und Männern nicht
verwirklicht, wobei sich als wesentliches Hemmnis die geschlechtsspezif -
sche Arbeitsteilung erweise, wonach noch immer Frauen in erster Linie für
die Reproduktionsarbeit zuständig seien. Die Bundesregierung soll aufgefor-
dert werden, einen Entwurf für ein arbeitsrechtliches Gleichstellungsförde-
rungsgesetz vorzulegen, das den öffentlichen Dienst und die Privatwirtschaft
verpflichtet. Das Gesetz soll Quotenregelungen und die erpflichtung zu
Einführung einer Gleichstellungsbeauftragten enthalten in allen Betrieben,
die regelmäßig mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigen. Frauendiskriminie-
rende Festlegungen im Arbeitsförderungsgesetz sollen korrigiert und eine
Klagebefugnis für V erbände eingeführt werden, die die Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen im Erwerbsleben zum Satzungsziel haben.
Ein Gesetzentwurf soll ferner die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Be-
rufstätigkeit für Frauen und Männer garantieren.

c) Die Antragsteller stellen fest, dass eine Reihe von Faktoren die Arbeits-
marktchancen von Frauen erschweren, und fordern die Bundesregierung auf,
verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. So sollen wegen des geringen Anteils
von Frauen in den neuen Medienberufen gemeinsam mit Landesregierungen,
der Bundesanstalt für Arbeit und der Wirtschaft Strategien zur Verbesserung
der Medienkompetenz von Frauen entwickelt werden. Bei Verhandlungen im
Bündnis für Arbeit soll auf eine Selbstverpfichtung der Tarifpartner zur Frau-
enförderung hingewirkt werden. Ferner soll die Förderung von Teilzeitarbeit
auch für Fach- und Führungskräfte ausgebaut werden. Es wird außerdem ge-
fordert, die Existenzgründung von Frauen zu erleichtern. Verschiedene Maß-
nahmen sollen die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, wie
die erweiterte Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Renten ver-
sicherung und eine Weiterentwicklung des Kinderbetreuungsangebotes.

d) Das Europäische Parlament stellt fest, dass die Arbeitslosigkeit der Frauen
in der Mehrheit der Mitgliedstaaten höher ist als die der Männer. Frauen sei-
en auch häufiger in atypischen Arbeitsverhältnissen zu nden, in denen stän-
dig die Gefahr der Entlassung besteht. Frauenarbeit werde häufg auch durch
den Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen erschwert. Die Mitglied-
staaten werden aufgefordert, die Ausdehnung der T eilzeitbeschäftigung auf
qualifizierte Arbeit zu fördern und Männer auch zur eilzeitarbeit zu ermuti-
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gen. Die Kommission soll einen V orschlag für eine Rahmenrichtlinie über
Kinderbetreuungseinrichtungen vorlegen. Die Mitgliedstaaten werden auf-
gefordert, den Elternurlaub in die Tat umzusetzen und dabei Maßnahmen zu
treffen, die dessen Inanspruchnahme sowohl für Frauen als auch für Männer
interessant macht. Bei der Zuweisung von Mitteln für die Berufsausbildung
soll den jeweiligen Arbeitslosenraten der Frauen und Männer Rechnung ge-
tragen werden.

 

B. Lösung

 

Annahme des Antrags auf Drucksache 14/1195 und Ablehnung der Anträge auf
den Drucksachen 14/1529 und 14/1549.

 

Mehrheit im Ausschuss

 

Kenntnisnahme der Unterrichtung durch das Europäische Parlament (EuB-EP
429).

 

Einvernehmen im Ausschuss

 

C. Alternativen

 

Ablehnung des Antrags auf Drucksache 14/1 195 und Annahme der anderen
Anträge.

 

D. Kosten

 

Eine Kostenabschätzung wurde nicht vorgenommen.
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Beschlussempfehlung

 

Der Bundestag wolle beschließen:

a) den Antrag auf Drucksache 14/1195 anzunehmen, 

b) den Antrag auf Drucksache 14/1529 abzulehnen, 

c) den Antrag auf Drucksache 14/1549 abzulehnen, 

d) die Unterrichtung durch das Europäische Parlament (EuB-EP 429 – Anlage)
zur Kenntnis zu nehmen.

Berlin, den 26. Januar 2000

 

Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Christel Hanewinckel

 

Vorsitzende

 

Christel Humme

 

Berichterstatterin

 

Irmingard Schewe-Gerigk

 

Berichterstatterin

 

Dorothea Störr-Ritter

 

Berichterstatterin

 

Ina Lenke

 

Berichterstatterin

 

Monika Balt

 

Berichterstatterin
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Bericht der Abgeordneten Christel Humme, Irmingard Schewe-Gerigk, 
Dorothea Störr-Ritter, Ina Lenke und Monika Balt

 

I. Überweisung, Voten der mitberatenden 
Ausschüsse und Abstimmungsergebnis 
im federführenden Ausschuss

1. Allgemeines

 

Die Anträge auf den Drucksachen 14/1 195 und 14/1529
sind in der 52. Sitzung des Deutschen Bundestages am
8. September 1999 an den Ausschuss für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend zur federführenden Beratung und an den
Ausschuss für W irtschaft und T echnologie, Ausschuss für
Arbeit und Sozialordnung, Ausschuss für Angelegenheiten
der neuen Länder und Ausschuss für die Angelegenheiten
der Europäischen Union zur Mitberatung überwiesen wor -
den. Der Antrag auf Drucksache 14/1549 wurde dem Aus-
schuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in dieser
Sitzung ebenfalls zur federführenden Beratung überwiesen,
zur Mitberatung überwies ihn der Deutsche Bundestag an
den Finanzausschuss, den Ausschuss für W irtschaft und
Technologie, den Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung,
den Ausschuss für T ourismus und den Ausschuss für die
Angelegenheiten der Europäischen Union.
Das Dokument EuB-EP 429 (Anlage) wurde dem Aus-
schuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gemäß
§ 93 GO-BT (Drucksache 14/155 [neu] vom 7. Dezember
1998) zur federführenden Beratung und dem Ausschuss für
Arbeit und Sozialordnung sowie dem Ausschuss für Bil-
dung, Forschung und T echnikfolgenabschätzung zur Mit-
beratung überwiesen.

1. Voten der mitberatenden Ausschüsse
a) Antrag auf Drucksache 14/1195
Der 

 

Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung

 

 hat den An-
trag in seiner 37. Sitzung am 26. Januar 2000 beraten und
mit den Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der
CDU/CSU und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion der
PDS die Annahme des Antrags empfohlen.
Der 

 

Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

 

 hat den
Antrag in seiner 23. Sitzung am 26. Januar 2000 beraten und
mit den Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Mitglieder der Frak-
tionen der CDU/CSU und F .D.P. bei Stimmenhaltung der
Fraktion der PDS die Annahme des Antrags empfohlen.
Der 

 

Auschuss für Angelegenheiten der neuen Länder

 

 hat
in seiner 22. Sitzung am 3. November 1999 den Antrag
beraten und mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und PDS bei Stimmenthaltung des
Vertreters der Fraktion der F .D.P. empfohlen, den Antrag
anzunehmen.
Der 

 

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi-
schen Union

 

 hat die V orlage in seiner 36. Sitzung am

16. Februar 2000 beraten und mit den Stimmen der Fraktio-
nen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU und einer Stimme der
Fraktion der F .D.P bei Enthaltung einer Stimme der Frak-
tion der F .D.P. bei Abwesenheit der Fraktion der PDS die
Annahme des Antrags empfohlen.

b) Antrag auf Drucksache 14/1529

Der 

 

Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung

 

 hat den
Antrag in seiner 37. Sitzung am 26. Januar 1999 beraten
und mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, CDU/CSU und F .D.P. gegen die Stimmen
der Fraktion der PDS die Ablehnung des Antrags emp-
fohlen.

Der 

 

Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

 

 hat den
Antrag in seiner 23. Sitzung am 26. Januar 2000 beraten
und mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, CDU/CSU und F .D.P. gegen die Stimmen
der Fraktion der PDS die Ablehnung empfohlen.

Der 

 

Ausschuss für Angelegenheiten der neuen Länder

 

hat nach Beratung in seiner 22. Sitzung am 3. November
1999 mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU/CSU und F.D.P. gegen
die Stimmen der Fraktion der PDS empfohlen, den Antrag
abzulehnen.

Der 

 

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi-
schen Union

 

 hat in seiner 33. Sitzung am 19. Januar 2000
die Vorlage beraten und mit den Stimmen der Fraktionen
SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und F .D.P.
gegen die Stimmen der Fraktion der PDS beschlossen, die
Ablehnung des Antrags zu empfehlen.

c) Antrag auf Drucksache 14/1549

Der 

 

Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung

 

 hat den
Antrag in seiner 37. Sitzung am 26. Januar 1999 beraten
und mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und PDS gegen die Stimmen der Fraktionen
der CDU/CSU und F.D.P. die Ablehnung des Antrags emp-
fohlen.

Der 

 

Finanzausschuss

 

 hat in seiner 45. Sitzung am 1. De-
zember 1999 die Vorlage beraten und mit den Stimmen der
Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen
die Stimmen der Fraktion der CDU/CSU, bei Stimmenthal-
tung der Fraktionen der F .D.P. und PDS empfohlen, den
Antrag abzulehnen.

Der 

 

Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

 

 hat in
seiner 23. Sitzung am 26. Januar 2000 mit den Stimmen
der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
PDS gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der
CDU/CSU und F .D.P. die Ablehnung des Antrags emp-
fohlen.
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Der 

 

Ausschuss für Tourismus

 

 hat in seiner 28. Sitzung
vom 26. Januar 2000 mit den Stimmen der Fraktionen SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der
Fraktionen der CDU/CSU und F .D.P. bei Abwesenheit der
Fraktion der PDS die Ablehnung des Antrags empfohlen.
Der 

 

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi-
schen Union

 

 hat in seiner 33. Sitzung am 19. Januar 2000
die Vorlage beraten und mit den Stimmen der Fraktionen
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PDS gegen die
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und F .D.P. emp-
fohlen, den Antrag abzulehnen.

d) Entschließung des Europäischen Parlaments 
auf EuB-EP 429

Der 

 

Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung

 

 hat die
Vorlage in seiner 7. Sitzung am 20. Januar 1999 beraten und
die Kenntnisnahme der Entschließung empfohlen. 
Der 

 

Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung

 

 hat die V orlage in seiner Sitzung vom
27. Januar 1999 beraten und ebenfalls Kenntnisnahme emp-
fohlen.

2. Beratungen und Abstimmungsergebnisse 
im federführenden Ausschuss für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

Der 

 

Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend

 

 hat die Anträge unter a) bis c) sowie die Entschlie-
ßung unter d) in seiner 27. Sitzung am 26. Januar 2000 be-
raten und abgeschlossen.

a) Antrag auf Drucksache 14/1195
Der Antrag wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der
Fraktionen der CDU/CSU und F .D.P. bei Stimmenthaltung
der Fraktion der PDS angenommen.

b) Antrag auf Drucksache 14/1529
Der Antrag wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU/CSU und F.D.P. gegen
die Stimmen der Fraktion der PDS abgelehnt.

c) Antrag auf Drucksache 14/1549
Der Antrag wurde mit den Stimmen der Fraktionen SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PDS gegen die Stim-
men der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. abgelehnt.

d) Entschließung des Europäischen Parlaments 
auf EuB-EP 429

Die Entschließung wurde einvernehmlich zur Kenntnis ge-
nommen.

 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen

 

a) Antrag auf Drucksache 14/1195
Die einbringenden Fraktionen beziehen sich auf den Bericht
und die Entschließung des Europäischen Parlaments zu den

besonderen Auswirkungen der Frauenarbeitslosigkeit in
Europa (EuB-EP 429), wonach die Frauenarbeitslosigkeit
in der EU (mit 12,3 % im Januar 1998) deutlich höher liege
als die der Männer (mit 8,9 %). Auch in der Bundesrepublik
Deutschland liegt die Quote der Frauenarbeitslosigkeit
(12,8 %) höher als die entsprechende Quote der Männer
(11,9 %). Die zunehmende T endenz der Frauen, ihre Er -
werbstätigkeit auszubauen, habe nicht zur Herstellung der
Chancengleichheit geführt. Schlechtere Karrierechancen
und Bezahlung stehen der Tatsache gegenüber, dass Frauen
in der Regel ein besseres Ausbildungsniveau haben als
Männer. Die Bundesregierung solle bei der Umsetzung des
Programms „Frau und Beruf“ die Behandlung der Gleich-
stellung als Querschnittsaufgabe und Berücksichtigung der
Ziele der Gleichstellung in allen Politikfeldern berücksich-
tigen, sowie eine V erbesserung der gesetzlichen Regelun-
gen zur Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben anstre-
ben. Frauen im Handwerk und in technischen Berufen
sollen gefördert und neue Initiativen zur Erhöhung des An-
teils von Frauen in W issenschaft und Forschung sollten er -
griffen werden. V erlangt wird auch die verstärkte Berück-
sichtigung von Mädchen im Rahmen der Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit und die Förderung der partnerschaft-
lichen Teilhabe von Männern an Erziehungs- und Familien-
arbeit, was bedeute, dass die Inanspruchnahme von Erzie-
hungsurlaub sowohl für Mütter als auch für Väter attraktiv
zu gestalten ist und an einem bedarfsgerechten Angebot zur
Kinderbetreuung mitgewirkt werden soll.

b) Antrag auf Drucksache 14/1529

Die Antragsteller weisen darauf hin, dass ein wesentliches
Hemmnis für die Verwirklichung der Gleichstellung im Be-
rufsleben die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung sei, wo
nach noch immer Frauen in erster Linie für die Reproduk-
tionsarbeit zuständig seien. Die Gleichstellung von Frauen
auf dem Arbeitsmarkt sei nicht erreicht; im Zuge des Eini-
gungsprozesses seien statt dessen die Arbeitsmarktchancen
für Frauen im Osten dramatisch gesunken. Die Bundes-
regierung solle einen Entwurf für ein arbeitsrechtliches
Gleichstellungsförderungsgesetz vorlegen, das den öf fent-
lichen Dienst und die Privatwirtschaft verpflichtet und durc
Sanktionen den Frauenanteil so lange erhöht, bis er bei min-
destens 50 % liegt. Das Gesetz soll Quotenregelungen und
die Verpflichtung zur Einführung einer Gleichstellungsbe
auftragten in allen Betrieben enthalten, die regelmäßig mehr
als 20 Arbeitnehmer beschäftigen. Quoten sollen auch für
Personal und Betriebsräte gelten. Frauendiskriminierende
Festlegungen im Arbeitsförderungsgesetz sollen korrigiert
werden, z. B. durch die Gleichstellung von Betreuungs- und
Pflegezeiten mit einer sozialversicherungspflichtigen B
schäftigung. Ferner wird eine Klagebefugnis für V erbände
gefordert, die die Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen im Erwerbsleben zum Satzungsziel haben sowie die
Schaffung gleichstellungspolitischer Regelungen für die
Wirtschaftspolitik des Bundes, der Länder und der Kommu-
nen, z. B. durch Anbindung der Vergabe von Aufträgen der
öffentlichen Hand an gleichstellungspolitische Maßnahmen
in Betrieben. Ferner soll die V ereinbarkeit von Kinderbe-
treuung und Berufstätigkeit für Frauen und Männer durch
ein Gesetz garantiert werden.
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c) Antrag auf Drucksache 14/1549

Die Antragsteller stellen fest, dass Erwerbstätigkeit in der
Lebensplanung von Frauen einen wesentlichen Platz ein-
nimmt, aber trotz hoher Motivation und Qualifikation di
Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt noch nicht er -
reicht sei. Zu den Faktoren, die die Arbeitsmarktchancen
von Frauen erschweren, gehöre der noch vorhandene Man-
gel an Schlüsselqualifikationen in den Berufen der Info -
mations-, Medien- und T echnologiebranche. Die V erein-
barkeit von Familie und Beruf stelle weiterhin große
Anforderungen an die Frauen, insbesondere im Hinblick
auf die Kinderbetreuung. Die Bundesregierung soll wegen
des geringen Anteils von Frauen in den neuen Medienberu-
fen gemeinsam mit Landesregierungen, der Bundesanstalt
für Arbeit und der W irtschaft Strategien zur V erbesserung
der Medienkompetenz von Frauen entwickeln. Bei V er-
handlungen im Bündnis für Arbeit soll auf eine Selbstver -
pflichtung der arifpartner zur Frauenförderung hingewirkt
werden. Ferner soll die Förderung von T eilzeitarbeit auch
für Fach- und Führungskräfte ausgebaut werden. Dabei
wird eine Rücknahme des Gesetzes über geringfügige Be-
schäftigung gefordert. Es wird außerdem gefordert, die
Existenzgründung von Frauen zu erleichtern, wobei die
Neuregelung der „Scheinselbständigkeit“ zurückgenommen
werden solle, da gerade Frauen häufig zunächst als Einzel
personen anfangen und nur für einen Auftraggeber tätig
seien. Die steuerliche Absetzbarkeit von Haushaltshilfen
solle beibehalten werden. Zur Förderung der besseren V er-
einbarkeit von Familie und Beruf wird die erweiterte Aner -
kennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenver -
sicherung und – in Zusammenarbeit mit Ländern und
Kommunen – eine W eiterentwicklung des Kinderbetreu-
ungsangebotes gefordert.

d) Entschließung des Europäischen Parlaments 
auf EuB-EP 429

Das Europäische Parlament stellt fest, dass die jungen
Frauen nach Abschluss ihrer Ausbildung in das Erwerbs-
leben eintreten möchten und immer mehr Frauen aller Al-
tersgruppen auf den Arbeitsmarkt streben. Die Quote der
Arbeitslosigkeit bei Frauen liege in der Mehrheit der Mit-
gliedstaaten höher als die der Männer . Frauen seien auch
häufiger in atypischen Arbeitsverhältnissen zu finden, in d
nen ständig die Gefahr der Entlassung besteht. W egen der
Sparmaßnahmen im öf fentlichen Dienst seien die Frauen,
die im öffentlichen Sektor überproportional häufig beschäf
tigt sind, besonders entlassungsgefährdet. Die Erwerbstätig-
keit der Frauen werde häufig durch den Mangel an qualita
tiv guten und preiswerten Kinderbetreuungseinrichtungen
erschwert. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, die
Ausdehnung der Teilzeitbeschäftigung auf qualifizierte A -
beit zu fördern und Männer auch zur Teilzeitarbeit zu ermu-
tigen. Teilzeitarbeit helfe nur dann bei der Überwindung der
Arbeitslosigkeit, wenn sie freiwillig ist, keinem starren
Zeitplan unterliegt und dadurch der Anspruch auf Sozial-
schutz und berufliches orwärtskommen nicht verloren
geht. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, den Eltern-
urlaub in die T at umzusetzen und dabei Maßnahmen zu
treffen, die dessen Inanspruchnahme sowohl für Frauen als
auch für Männer interessant macht. Das EP unterstützt das

Konzept eines Urlaubs zur Kindererziehung oder Betreuung
von Familienangehörigen, wobei der Zeitraum auf die Pen-
sionsansprüche angerechnet werden soll.

 

III. Ausschussberatungen

 

Im Ausschuss bestand bei allen Fraktionen Einvernehmen
darüber, dass die Chancengleichheit für Männer und Frauen
auf dem Arbeitsmarkt noch nicht erreicht sei und Maßnah-
men ergriffen werden sollten, die die Erreichung dieses Zie-
les fördern. Neben der Förderung im Bereich der Berufstä-
tigkeit wurde übereinstimmend Handlungsbedarf im
Hinblick auf die Schaf fung angemessener Rahmenbedin-
gungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesehen.

Von Seiten der 

 

Fraktion der SPD

 

 wurde erklärt, die neue
Regierung habe von Anfang an Maßnahmen zur Förderung
der Gleichstellung in Angrif f genommen. Wesentlicher An-
satz des Programms „Frau und Beruf“ sei das gender main-
streaming. Man wolle eine verbesserte gesetzliche Regelung
zur Gleichstellung von Frauen im Berufsleben erreichen. In
diesem Jahr werde ein Bundesgleichstellungsgesetz erlas-
sen, das die Gleichstellung in der Bundesverwaltung und
den Bundesgerichten befördern solle. Ein wichtiges Ziel sei
nach wie vor die Gleichstellung auch in der Privatwirt-
schaft, wobei man aber nicht, wie die PDS, ein „über ge-
stülptes“ Gesetz wolle. Man wolle aber auch nicht, wie die
CDU/CSU, sich allein auf die Eigeninitiative der T arif-
parteien verlassen. Im Jugendbereich sehe auch das Jugend-
sofortprogramm eine besondere Mädchenförderung vor . Im
Bildungsbereich werde insbesondere der weibliche wissen-
schaftliche Nachwuchs gefördert. Ein wichtiges Aktions-
programm sei außerdem das Programm „Innovation und
Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahr -
hunderts“. Frauenförderung finde auch im Bündnis fü
Arbeit statt. Neue Ausbildungsberufe in den Bereichen
Tourismus, Verkehr, Gesundheit, Kultur, Freizeit eröf fneten
gerade für Frauen neue Chancen. Bessere Chancen für
Existenzgründerinnen würden mit Sonderprogrammen ge-
schaffen, z. B. mit dem Startgeld. Eine zusätzliche Initiative
befasse sich mit der Förderung von Frauen als Firmennach-
folgerinnen, wo entsprechende Beratung angeboten werde.
Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die V erein-
barkeit von Familie und Beruf werde in diesem Jahr die No-
vellierung des Bundeserziehungsgeldgesetzes erfolgen, wo-
nach Männer und Frauen gleichzeitig den Erziehungsurlaub
nehmen können, was einen wichtigen Schritt zur partner -
schaftlichen Teilhabe an Familien- und Erziehungsarbeit be-
deute. Demgegenüber würden im Antrag der Fraktion der
CDU/CSU die Männer gar nicht angesprochen. Zusätzlich
werde es Wettbewerbe für Firmen geben, die sich besonders
um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bemühen. Die
Bundesregierung werde im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf
Länder und Kommunen einwirken, um das Betreuungsange-
bot für Kinder zu verbessern. Ein wichtiger Schritt sei die
Altersteilzeit auch für Teilzeitbeschäftigte, was eine Verbes-
serung für Frauen bedeute. Ziel sei auch, im Rahmen der
Rente eine Benachteiligung von T eilzeitbeschäftigten abzu-
bauen. Eine Novellierung des Arbeitsförderungsgesetzes
(AFG) werde die gleichberechtigte T eilhabe von Frauen an
der aktiven Arbeitsmarktpolitik besser berücksichtigen.
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Wichtig sei im Zusammenhang mit dem Programm „Frau
und Beruf“ die Entwicklung neuer Leitbilder auch für Män-
ner.

Von Seiten der 

 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 

wurde im Hinblick auf den PDS-Antrag erklärt, dieser
nehme zwischenzeitlich stattgefundene V eränderungen
nicht zur Kenntnis. Das arbeitsrechtliche Gleichstellungsge-
setz sei in Arbeit, auch die diskriminierenden Festlegungen
im AFG würden angegangen. Die Prüfung der Einführung
einer Klagebefugnis für V erbände und Kommissionen sei
eine Selbstverständlichkeit. Führe der derzeit mit der W irt-
schaft geführte Dialog über die freiwillige Umsetzung nicht
zum Erfolg, brauche man ein Gesetz zur Förderung der
Gleichberechtigung. Dies solle aber nicht so dezidiert sein
wie für den öf fentlichen Dienst, sondern einen Rahmen
festlegen, der die Unterschiedlichkeit der Betriebe berück-
sichtigen könne. Die öf fentliche Auftragsvergabe werde in
einigen Bundesländern schon jetzt mit gutem Erfolg an
Ausbildung und Frauenförderung gekoppelt. Es sei auch
nicht zwingend, dass ein Unternehmen, dass die V orgaben
des Artikels 3 GG ernst nehme, teurer sein müsse als ein
anderes. Eingehend auf die Forderung der Fraktion der PDS
nach einem Gesetz zur V ereinbarkeit von Familie und Be-
rufstätigkeit wurde betont, dass Elternurlaub und Eltern-
geldgesetz demnächst diskutiert würden. Im Hinblick auf
die im Antrag der CDU/CSU-Fraktion angesprochene
Medienkompetenz für Frauen sei die Bundesregierung auch
tätig geworden, so durch einen Masterplan im Bereich des
Ministeriums für W irtschaft und T echnologie. Zur Förde-
rung von Teilzeitarbeit werde es einen Rechtsanspruch dar -
auf im Erziehungsurlaub geben. Die Forderung nach Rück-
nahme des Gesetzes über die geringfügige Beschäftigung
sei unbegründet, da die Bedenken sich nicht bestätigt hät-
ten.

Von Seiten der 

 

Fraktion der CDU/CSU

 

 wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Anträge sich durchaus in einigen Punk-
ten überschnitten, aber hier eine andere Herangehensweise
gewählt werde. Im Gegensatz zu den Koalitionsfraktionen
sei man nicht der Meinung, dass Fortschritte primär über
Zwang und gesetzliche Maßnahmen zu erreichen seien.
Wichtig sei die Einbindung aller betrof fenen Gruppen, die
Beteiligung der W irtschaft, aber auch der V erbände und
Kammern. Wichtig sei ferner der im Antrag geforderte Aus-
bau der Teilzeitarbeit im Hinblick auf die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie die weitere Förderung von Exis-
tenzgründungen. Von Bedeutung sei auch die Einbeziehung
neuer Berufe, die gerade Mädchen nahegebracht werden
müssten. Ferner wurde die Notwendigkeit der Beibehaltung
der steuerlichen Absetzbarkeit von Haushaltshilfen und der
Ermöglichung der Absetzbarkeit bei Leistungen von
Dienstleistungszentren betont, was eine Erleichterung für
die berufstätigen Frauen bedeute und gleichzeitig auch
Arbeitspätze gerade für Frauen schaf fe. Die Regeln zur
Scheinselbständigkeit schadeten den Betrof fenen. So führe
die Angst vor Regressforderungen dazu, dass viele Klein-
unternehmer und Kleinunternehmerinnen nicht mehr als
Subunternehmer beauftragt würden. Der Forderung nach
Anbindung der V ergabe von Aufträgen seitens der öf fent-
lichen Hand an Betriebe, die eine Art Kriterium der Frauen-
freundlichkeit erfüllen, könne sich die CDU/CSU-Fraktion

nicht anschließen, da hiermit die V ergaberichtlinien ver -
fälscht würden, die sich an Leistung und Preis zu orientie-
ren hätten. Ein neuer Aspekt wie die Frauenfreundlichkeit
führe zu einer W ettbewerbsverzerrung. Der Zwang zur Er -
füllung entsprechender Auflagen könnte negative Auswi -
kungen auch auf die W ettbewerbsfähigkeit der Firmen ha-
ben. Ein Programm für Frauen analog dem Programm
gegen Jugendarbeitslosigkeit stoße bei der CDU/CSU-Frak-
tion auch nicht auf Zustimmung, da dann ein weiteres Pro-
gramm künstlich vorübergehend Arbeitsplätze schaffe, statt
für die langfristige Aufnahme in den Arbeitsmarkt zu sor -
gen. Zum Thema Lohndiskriminierung habe man Bedenken
gegen einen Eingriff per Gesetz, da dies die Tarifhoheit ver-
letzen könne. Die Schaf fung neuer Leitbilder der Ge-
schlechter sei erforderlich, aber Gesetze und Zwang führten
nicht zum Ziel, sondern würden die Abwehrhaltung eher
noch verstärken.

Seitens der 

 

F.D.P.-Fraktion

 

 wurde ebenfalls die Forderung
kritisiert, die Vergabe öffentlicher Aufträge an die „Frauen-
freundlichkeit“ der Betriebe zu binden. Zwar könne der
Staat da, wo er Arbeitgeberfunktionen habe, vieles regeln,
da er es dort auch selbst finanzieren müsse. In der irt-
schaft stelle sich das anders dar, da der Staat wohl nicht an-
bieten werde, die Frauenförderung dort auch zu finanzieren
Die Regelungen zur Scheinselbständigkeit seien arbeits-
platzvernichtend. Der Forderung der PDS nach Einführung
von Gleichstellungsplänen, Gleichstellungsbeauftragten etc.
in Betrieben, die regelmäßig mehr als 20 Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer beschäftigen, könne man keinesfalls
zustimmen. Hier handele es sich um illusorische Forderun-
gen, die von Unverständnis im Hinblick auf die Praxis
zeugten. Man wolle in den Verhandlungen zum Rentenrecht
darauf achten, dass Kindererziehungszeiten noch besser als
bisher berücksichtigt werden. Allerdings werde eine Grund-
rente nicht befürwortet. Man müsse auch bei T eilzeitrege-
lungen die Frage stellen, ob dies nicht ungewollt eine Ar -
beitsmarktfalle für Frauen bedeuten könne. Einerseits
könne man die Männer nicht zur T eilzeitbeschäftigung
zwingen, andererseits würden dann bei stärkerer Flexibili-
sierung wieder nur noch mehr Frauen eine T eilzeitbeschäf-
tigung aufnehmen. Zu den Kinderbetreuungsmaßnahmen
wurde betont, im SPD-W ahlprogramm habe man noch fi
nanzielle Unterstützung versprochen, während der vorlie-
gende Antrag nur noch von „Mitwirkung“ spreche, was
deutlich dahinter zurückbleibe. Die F .D.P. setze sich dafür
ein, dass Kinderbetreuungskosten als Werbungskosten bzw.
Betriebsausgaben absetzbar sein sollen.

Von der 

 

PDS-Fraktion

 

 wurde hervor gehoben, der Antrag
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
ziele im W esentlichen darauf, das Programm „Frau und
Beruf“ abzusegnen. Die Formulierungen seien aber unver -
bindlich. Die Regierungskoalition nehme Abschied von ih-
ren Forderungen der ver gangenen Legislaturperiode und
löse Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nicht ein. So
sei die Forderung nach einem ef fektiven Gleichstellungs-
gesetz weggefallen. Bei der zugesagten Flexibilisierung
des Erziehungsurlaubes finde man statt eines Rechts
anspruchs nur , dass die Inanspruchnahme „attraktiver“
werden solle. Die Koppelung der öf fentlichen Auftrags-
vergabe an gleichstellungs-politische Maßnahmen fehle.
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Allerdings begrüße die Fraktion der PDS die Erklärung
des Bundesministeriums für W irtschaft und T echnologie,
dass zukünftig Betriebe mit Frauenförderung bevorzugt
werden sollen. Auch die V ergabe von Fördermitteln und
Subventionen solle an die Durchführung frauenfördernder
Maßnahmen gekoppelt werden. Zum Antrag der Fraktion
der CDU/CSU wurde erklärt, die wahren Ursachen der
hohen Frauenarbeitslosigkeit würden dort gar nicht er -
kannt, in ihrer Regierungszeit habe die CDU/CSU alles da-
für getan, um ihr Frauenbild, fixiert auf Kinde , Ehemann
und Küche, auszuprägen. W enn die Fraktion der CDU/
CSU für Frauen u. a. Telearbeitsplätze fordere und die Ab-

setzbarkeit von Haushaltshilfen, werde deutlich, dass man
sich dort Frauenarbeit nach traditionellem Muster im
Haushalt vorstelle oder zu Hause am PC. Zum Antrag der
PDS-Fraktion wurde die Forderung nach einem Gleichstel-
lungsgesetz unterstrichen, das öf fentlichen Dienst und Pri-
vatwirtschaft dazu verpflichte, die Bevorzugung von Män
nern zu beenden. Man brauche außerdem ein Netz von
Frauenbeauftragten in den Betrieben sowie Initiativen für
Frauenfördermaßnahmen und Sanktionen für den Fall von
Verstößen. Eine generelle Arbeitszeitverkürzung sei not-
wendig, damit jeder seine Reproduktionsarbeit mit einem
existenzsichernden Arbeitsplatz verbinden könne.

 

Berlin, den 16. Februar 2000 

 

Christel Humme

 

Berichterstatterin

 

Irmingard Schewe-Gerigk

 

Berichterstatterin

 

Dorothea Störr-Ritter

 

Berichterstatterin

 

Ina Lenke

 

Berichterstatterin

 

Monika Balt

 

Berichterstatterin
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Anlage 



 

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 11 –

 

Drucksache

 

 14/

 

2746



 

Drucksache

 

 14/

 

2746

 

– 12 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode



 

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 13 –

 

Drucksache

 

 14/

 

2746



 

Drucksache

 

 14/

 

2746

 

– 14 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode



 

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 15 –

 

Drucksache

 

 14/

 

2746



 

Drucksache

 

 14/

 

2746

 

– 16 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode



 

Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 17 –

 

Drucksache

 

 14/

 

2746



 

Drucksache

 

 14/

 

2746

 

– 18 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode





 

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 13 20, 53003 Bonn, Telefon (02 28) 3 82 08 40, Telefax (02 28) 3 82 08 44

ISSN 0722-8333


